
 

5. Nachtrag 
 

zu der  
mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016  

abgeschlossenen  
 

Vereinbarung gemäß § 132e SGB V 
über die Durchführung von aktiven Schutzimpfungen 

gegen übertragbare Krankheiten im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung 
auf der Grundlage des §20i Abs. 2 SGB V 

 
‚Impfvereinbarung Sachsen – Satzungsleistungen’ 

 
zwischen dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 

vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Sachsen, 
 

und der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KV Sachsen) 
 

mit Wirkung ab dem 1. April 2025 
 

 
Unter Zugrundelegung der Empfehlungen der Sächsischen Impfkommission zur Durchführung 
von Schutzimpfungen im Freistaat Sachsen (veröffentlichte Impfempfehlung E 1, Stand: 
01.01.2024) vereinbaren die Partner dieser Vereinbarung den Leistungskatalog nach der 
Anlage A2a für Versicherte der BARMER im Rahmen der Impfvereinbarung Sachsen – Sat-
zungsleistungen anzupassen. Dazu wird dieser Nachtrag geschlossen. 
 

I. In der Tabelle zur Anlage A2a, zuletzt geändert in der Fassung vom 01.01.2025, wird 
folgende Zeile eingefügt: 
(a) Spalte 1 (Schutzimpfung): Meningokokken B 
(b) Spalte 2 (Abrechnungsbestimmung(en)): Kinder und Jugendliche ab dem  
vollendeten 5. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
(c) Spalte 3 (Abr.-Nr.): 89114Z 
(d) Spalte 4 (Vergütung (Pauschale pro Impfung)): 9,50 EUR. 
  

II. Bis einschließlich im zweiten Quartals 2025 getätigte Verordnungen auf Privatrezept 
und abgerechnete Impfleistungen über GOÄ werden von der BARMER geduldet. 
 

III. Die neugefasste Anlage A2a ist Bestandteil des 5. Nachtrages und tritt zum 01.04.2025 
in Kraft. 

 
 
Anlagen 
 

Anlagen A2a mit Wirkung ab dem 1. April 2025 
 
 
Dresden, den 06.05.2025 
 
gez. gez. 
_______________________________ _______________________________________ 

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
 Die Leiterin der vdek-Landesvertretung Sachsen 


